
 

Ich habe die Information zum „Fernbleiben eines Schülers/einer Schülerin vom Unterricht“ zur  

Kenntnis genommen. Datum:     Unterschrift: 

Information & Vereinbarung 

 

Fernbleiben eines Schülers / einer Schülerin  vom Unterricht  

 
 

Liebe Eltern!  Wien, im Herbst 2024 

 

Nach Schulpflichtgesetz sind folgende Gründe für das Fernbleiben Ihres Kindes vom Unterricht zulässig: 

 Krankheit des Schülers/der Schülerin  

 mit der Gefahr der Übertragung verbundene Krankheit von Hausangehörigen des 

Schülers/der Schülerin  

 Krankheit der Eltern oder anderer Angehöriger, wenn die Hilfe des Schülers/der Schülerin 

notwendig ist  

 außergewöhnliche Ereignisse im Leben des Schülers/der Schülerin  

oder in seiner/ihrer Familie  

 Ungangbarkeit des Schulwegs oder schlechte Witterung, wenn die Gesundheit des 

Schülers/der Schülerin dadurch gefährdet ist  

 

Darüber hinaus kann das Fernbleiben erlaubt werden:  

 durch den Klassenlehrer / die Klassenlehrerin - 

aus begründetem Anlass Freigabe bis zu einem Tag,  

 durch den/die Schulleiter/in - 

für mehrere Tage bis zu einer Woche,  

 durch die Bildungsdirektion - 

die Erlaubnis zu längerem Fernbleiben,  

 bei Befreiung von der Teilnahme an einzelnen Gegenständen.  

 

Die Eltern (Erziehungsberechtigten) haben dem/der Klassenlehrer/in bzw. Klassenvorstand oder 

dem/der Schulleiter/in ohne Aufschub mündlich oder schriftlich jede Verhinderung unter Angabe 

des Grundes (Tel. 4000 5612530) bekannt zu geben. 

In begründeten Fällen kann der/die Klassenlehrer/in oder die Schulleiterin die Vorlage eines 

ärztlichen Zeugnisses verlangen. 

 

Sollte ein Kinde 5 Tage oder 30 Stunden oder an drei aufeinanderfolgenden Tagen unentschuldigt 

fern bleiben: 

 Einladung der Eltern zu einem Gespräch mit der Schulleitung 

 Bei Misserfolg weiteres Gespräch nach vier Wochen 

 Bei Misserfolg Einbindung des Schulqualitätsmanagers/der Schulqualitätsmanagerin 

 im äußersten Fall Information der Jugendwohlfahrt und Strafanzeige (SchUG § 24a) 

 

Danke, dass Sie mithelfen, solche Maßnahmen nie zur Anwendung zu bringen! 

Brigitte Kranzl-Kromp für die Schulgemeinschaft 


